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Anfrage 

über spezifische denkmalpflegerische Handhabungen 

eröffnet am 2. Dezember 2014 

Das kantonale Denkmalverzeichnis enthält alle rechtsgültig unter Denkmalschutz gestellten Objekte. 
Die eingetragenen Objekte dürfen ohne Bewilligung des Bildungs- und Kulturdepartementes weder 
renoviert, verändert, beseitigt noch sonst wie in ihrer Wirkung beeinträchtigt werden. 
 
In diesem Zusammenhang stellen sich folgende Fragen: 
1. Aufgrund welcher Kriterien wurde der Restaurierung der im kantonalen Denkmalverzeichnis einge-

tragenen Liegenschaft «Herrensitz Himmelrich» (Festsaal) zugestimmt? 
2. Bestätigt der Regierungsrat eine vorgenommene Vereinbarung, dass bei einem Mieterwechsel ein 

Zustand entsprechend dem Denkmalschutz wiederhergestellt werden soll? 
3. Sieht der hierfür zuständige Regierungsrat Handlungsbedarf, hat er bereits etwas unternommen und 

was? 
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